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Kapitel 1 

Einführung

A. Problemstellung

Karl Jaspers hat zutreffend festgestellt: „Das Verhältnis von Arzt und Patient ist 
in der Idee der Umgang zweier vernünftiger Menschen, in dem der wissenschaft-
liche Sachkundige dem Kranken hilft.“1 Der Arzt2 ist in diesem Verhältnis der 
Wissende,3 der den Patienten auf eine Art und Weise informiert, die dieser ver-
steht und sich daraufhin entsprechend verhalten kann.4 Die Stellung des Arztes 
ist hierbei keine autoritative oder paternalistische, denn der Patient ist mit ihm in 
eine therapeutische Partnerschaft eingebunden.5 Diese ist durch die grundsätzli-
chen Maximen, wie dem Heilauftrag des Arztes, der Selbstbestimmung des Pati-
enten und dem gegenseitigen Vertrauen, geprägt.6 Eine Partnerschaft setzt jedoch 
voraus, dass sich beide Parteien gleichrangig gegenüberstehen.7 Die Gleichord-
nung zweier Rechtssubjekte indiziert, dass sie sich auf der Ebene des Privat-

1 Jaspers, Der Arzt im technischen Zeitalter, S.  9.
2 In diesem Text wird der Einfachheit halber nur die männliche Form verwendet. Die weib-

liche Form ist immer mit eingeschlossen.
3 Jaspers, Der Arzt im technischen Zeitalter, S.  15.
4 Jaspers, Der Arzt im technischen Zeitalter, S.  9.
5 Vgl. Höfling, in: Wienke et al., Die Verbesserung des Menschen, S.  119; ders./Lang, in: 

Feuerstein/Kuhlmann, Neopaternalistische Medizin, S.  17. 
6 Siehe dazu Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, Rn.  15–20; zu ärztlichen Maximen siehe 

auch Ballhausen, Das arztrechtliche System als Grenze der arbeitsteiligen Medizin, S.  102–110; 
Buchborn, Der Internist 1981, 162 (165–166); zur Maxime Voluntas aegroti suprema lex siehe 
Günther, in: Koslowski, Maximen in der Medizin, S.  124 ff.; zum Heilauftrag des Arztes siehe 
etwa Bomba, Verfassungsmäßigkeit berufs- und standesrechtliche Werbebeschränkungen für 
Angehörige freier Berufe, S.  144–145.

7 Gleichheit war Grundlage der Partnerschaft bzw. Freundschaft bereits nach der Vorstellung 
von Aristoteles, für den das menschliche Handeln Ausgangspunkt für die Staatstheorie war: 
„Jedenfalls bestehen die [...] Freundschaften auf der Grundlage der Gleichheit. Beide Partner 
empfangen voneinander und wünschen einander das Gleiche und tauschen eines gegen das 
andere aus, z. B. Lust gegen Nutzen.“ (Aristoteles, Nikomachische Ethik, VIII, 1158b). Zu der 
Arzt-Patienten-Beziehung als Freundschaft siehe Wesiack, in: F. Wagner, Medizin: Momente 
der Veränderung, S.  81 (85–86).
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rechts begegnen.8 Eben dort findet die Beziehung zwischen dem Arzt und dem 
Patienten ihre rechtliche Ausgestaltung in Form eines Arztvertrages.9

Der Arztvertrag als Instrument der Gestaltung des Arzt-Patienten-Verhältnis-
ses nach den Willen der Vertragsparteien10 ist Gegenstand der vorliegenden Ar-
beit. Akzentuiert wird hierbei die Person des Arztes, denn dieser erbringt die 
charakteristische Leistung,11 weswegen sich diese Untersuchung auf die Person 
des Arztes und seine Pflichten konzentrieren wird.

Dabei kann nicht nur das Zivilrecht, sondern auch das Sozialrecht das Verhält-
nis zwischen Arzt und Patient regeln und zwar dann, wenn Gesundheitsleistun-
gen aus öffentlichen Mitteln finanziert werden.12 Hieran knüpft die Frage an, ob 
das Arzt-Patienten-Verhältnis öffentlich-rechtlicher Natur ist bzw. inwieweit 
zwischen dem Arzt und dem sozialen Versicherungsträger ein Vertrag zugunsten 
Dritter (des Patienten) geschlossen wird. Dies ist nun ein rechtspolitisches Prob-
lem, auf das die einzelnen Rechtsordnungen unterschiedlich reagieren können.13

Unabhängig davon, ob der nationale Gesetzgeber das Verhältnis zwischen 
dem Arzt und dem Patienten privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich ausgestal-
tet, hat dieser die Rechte der Patienten stets zu beachten, wozu gegebenenfalls 
die Anerkennung eines angemessenen Schadensersatzes gehört.14 In den meisten 
Rechtssystemen gibt es allerdings keine speziellen Vorschriften über die zivil-
rechtliche Arzthaftung.15 Sie verweisen stattdessen auf die allgemeinen Haf-
tungsregeln. Dies hat zur Folge, dass das Arzthaftungsrecht von der höchstrich-

8 Zum Privatrecht als Recht der rechtlich gleichgestellten Individueen siehe Larenz/Wolf, 
BGB AT, §  1 Rn.  10.

9 Vgl. Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, Rn.  21; Höfling/Lang, in: Feuerstein/Kuhlmann, 
Neopaternalistische Medizin, S.  17 (18). 

10 Zur privatautonomen Vertragsgestaltung siehe Larenz/Wolf, BGB AT, §  34 Rn.  45 ff. Zur 
Frage des Individualwillens und dispositiven Rechts bereits Auerbach, Dispositives Recht ins-
besondere des BGB, S.  8 ff. Siehe auch Schapp, Grundfragen der Rechtsgeschäftslehre, S.  58 ff.; 
Möslein, Dispositives Recht, S.  9 ff.; Bachmann, JZ 2008, 11 ff. Zur Problematik der Privatau-
tonomie und Vertragsfreiheit siehe Lorenz, Der Schutz vor dem unerwünschten Vertrag, S.  15 ff.

11 Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, Rn.  2.
12 Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, Rn.  4.
13 Vgl. Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, Rn.  4.
14 Die nationalen Gesetzgeber haben den völkerrechtlichen Menschenrechtsschutz zu be-

achten. Auf der europäischen Ebene gilt die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), 
welche in Art.  2 Abs.  1 S.  1 die Pflicht der Vertragsparteien statuiert, das Recht jedes Menschen 
auf Leben gesetzlich zu schützen. Daraus folgt u. a., dass Staaten, die Vertragsparteien der 
EMRK sind, dafür Sorge zu tragen haben, dass im Gesundheitsbereich, gleich ob privat oder 
öffentlich, die Rechte der Patienten gewahrt und Verstöße dagegen verfolgt und bestraft werden 
EGMR, NJW 2012, 3565; siehe auch Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, Rn.  640.

15 Siehe dazu Giesen, Arzthaftungsrecht, 1995, S.  1.
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terlichen Rechtsprechung anhand der Interpretation und Modifikation von bereits 
bestehenden Grundsätzen entwickelt worden ist.16

Obwohl die Grundidee der Arzt-Patienten-Beziehung einen universellen Cha-
rakter hat, wird diese somit auf der rechtlichen Ebene unterschiedlich betrach-
tet.17 Es bietet sich daher an, rechtsvergleichend zu analysieren, wie das Verhält-
nis zwischen dem Arzt und dem Patienten und die damit verbundenen Fragestel-
lungen in einzelnen Rechtsordnungen gelöst werden. Dabei ist zu klären, ob das 
Sozialversicherungsrecht dem privatrechtlichen Vertrag zwischen dem Arzt und 
dem Patienten tatsächlich entgegensteht bzw. ob ein Behandlungsvertrag privat-
rechtlicher Natur auch dann angenommen werden kann, wenn der Patient gesetz-
lich versichert ist.

Problematisch ist auch die Kodifizierung des Arztvertrags als besonderer Ver-
tragstyp. Zu beobachten ist ein genereller Trend in der Rechtsentwicklung der 
europäischen Länder, den Vertrag über medizinische Dienstleistungen gesetzlich 
zu regeln.18 Dieser Vertragstypus ist neben Deutschland (§§  630a ff. BGB) in den 
Niederlanden,19 in Litauen20 oder etwa in Tschechien21 gesetzlich normiert. In 
anderen Ländern, wie etwa in Österreich22 oder in Polen,23 gelten die allgemei-
nen Vorschriften über den Dienstvertrag bzw. über den Werkvertrag. Vor diesem 
Hintergrund ist zu untersuchen, ob die Einführung der Vorschriften über den 
Arztvertrag in die nationale Gesetzgebung begrüßenswert ist und ob eine spezi-
algesetzliche Regelung von ärztlichen Pflichten vorzuziehen ist. Nicht übersehen 
werden können hierbei die haftungsrechtlichen Aspekte bzw. die Beweisfragen, 
welche in Arzthaftungsprozessen von großer Relevanz sind. 

16 Giesen, Arzthaftungsrecht, 1995, S.  2.
17 Vgl. Hauschild, Der Maßstab für die ärztliche Aufklärung im amerikanischen, englischen 

und deutschen Recht, S.  50; Gleixner-Eberle, Die Einwilligung in die medizinische Behand-
lung Minderjähriger, S.  6.

18 Vgl. Glanowski, Umowa o świadczenie zdrowotne, S.  35 ff.; Erb, Die Kodifizierung des 
Behandlungsvertragsrechts, S.  23 ff.

19 Boek 7 – Art.  446–468 Burgerlijk Wetboek, abrufbar unter: https://maxius.nl/burgerlijk- 
wetboek-boek-7/boek7 (letzter Zugriff: 10.10.2023).

20 Šeštoji knyga – Art.  6.725–6.746 Civilinis Kodeksas, abrufbar unter: https://www.infolex. 
lt/teise/Default.aspx?id=7&item=doc&AktoId=12755 (letzter Zugriff: 10.10.2023).

21 Část čtvrtá – §§  2635–2651 Občanský zákoník, abrufbar unter: https://www.zakonypr 
olidi.cz/cs/2012-89#cast4 (letzter Zugriff: 10.10.2023).

22 Siehe dazu die Entscheidung des OGH, Urt. v. 23.05.1984 – 1 Ob 550/84 = SZ 57/98, in 
der der Behandlungsvertrag als „freier Dienstvertrag“ angesehen wurde. Siehe auch Höftberger, 
MedR 2000, 505 ff.

23 Vgl. SN, Urt. v. 08.09.1980 – II CR 280/80, OSPiKA 1981/10, Pos. 170; SA Poznań, Urt. 
v. 29.09.2005 – I ACa 236/05, LEX Nr.  175206; SA Gdańsk, Urt. v. 23.04.2013 – I ACa 721/12, 
LEX Nr.  2233048; Nesterowicz, in: Katner, SPP Bd.  9, Kap. IV Rn.  16; ders., Prawo medyczne, 
S.  89.
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B. Begründung der Länderauswahl

Bereits im Jahr 1919 ist in der deutschen Literatur eine Dissertation zum Thema 
des Arztvertragsrechts erschienen.24 In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
wurde das Arzthaftungsrecht zunehmend in der zivilrechtlichen Rechtsprechung 
behandelt.25 Die Bedeutung des Arztvertragsrechts nimmt bis heute sowohl in 
der deutschen Literatur als auch in der deutschen Judikatur stetig zu.26 Die deut-
sche Arzthaftung gilt dabei im internationalen Vergleich als ausgeprägt streng.27 
Mit dem am 26.02.2013 in Kraft getretenen Gesetz zur Verbesserung der Rechte 
von Patientinnen und Patienten (Patientenrechtegesetz; PatRG)28 wurde zudem 
der Behandlungsvertrag im BGB kodifiziert. 

Zu den Ländern, in welchen der Arztvertrag nicht gesetzlich geregelt ist, ge-
hört Polen. Dies führt dazu, dass das Bestehen einiger Pflichten des Arztes bzw. 
deren Inhalt und Umfang umstritten sind. Im polnischen Recht spielt das Sozial-
versicherungsrecht ebenso eine dominierende Rolle bezüglich des Verhältnisses 
zwischen dem Arzt und dem versicherten Patienten. Dies spiegelt sich in der 
Betrachtung der Arzt-Patienten-Beziehung in Judikatur und Literatur wider. Ein 
Vertragsabschluss zwischen dem Arzt und dem Patienten wird in diesen Konstel-
lationen nicht in Erwägung gezogen. 

Aus dieser groben Skizzierung der Frage des Verhältnisses zwischen dem Arzt 
und dem Patienten im deutschen und polnischen Recht folgt, dass dieses in den 
beiden Rechtsordnungen nicht einheitlich behandelt wird. Die Auswahl des pol-
nischen Rechts für die rechtsvergleichende Analyse ist nicht nur damit zu be-
gründen, dass dies eine Rechtsordnung ist, welche das Verhältnis zwischen dem 
Arzt und dem Patienten anders behandelt als die deutsche. Der Grund liegt auch 
darin, dass sich die deutsche Rechtsvergleichung bislang grundsätzlich ungern 
mit dem östlichen Nachbarn beschäftigt hat. Polen ist hierbei das osteuropäische 
Land, das seit Jahren von deutschen Patienten für medizinische Leistungen, etwa 
Schönheitsoperationen29 oder Zahnbehandlungen30 regelmäßig aufgesucht wird.

24 Teufel, Der Arztvertrag. Wenige Jahre später, 1928, ist die Dissertation von H. Schmidt, 
Der Behandlungs-Vertrag erschienen und in 1933 die Dissertation von Hagemeyer, Die An-
sprüche des Arztes.

25 Siehe dazu Helbron, Entwicklungen und Fehlentwicklungen im Arzthaftungsrecht, 
S.  15–18; vgl. auch Riegger, Die historische Entwicklung der Arzthaftung, S.  161.

26 Sie dazu Spickhoff, NJW 2019, 1718 ff.; ders., NJW 2020, 1720 ff.; ders., NJW 2021, 
1713 ff.

27 Siehe Spickhoff, VersR 2013, 267 (268).
28 BGBl.  2013 I S.  277.
29 Tagesspiegel.de, Für die Schönheit über die Oder, abrufbar unter: https://www.tagesspie 

gel.de/wirtschaft/fuer-die-schoenheit-ueber-die-oder/365210.html (letzter Zugriff: 10.10.2023).
30 WiWo.de, Implantate aus Polen. Der Trend zum Zahntourismus, abrufbar unter: https://



5Einführung

C. Das Ziel der Untersuchung

Ziel der folgenden Untersuchung ist es, das deutsche und das polnische Recht 
unter dem Aspekt des Arztvertrags als Rechtsform der Begründung und der Be-
stimmung von Rechten und Pflichten des Arztes und des Patienten in dem zwi-
schen ihnen bestehenden Partnerschaftsverhältnis zu vergleichen. Zu analysieren 
ist hierbei nicht nur die Gesetzgebung, welche sich auf die Problematik der 
Arzt-Patienten-Relation bezieht, sondern auch die Frage, welche Rolle die jewei-
lige nationale Rechtsprechung und Literatur bei der Fortbildung des Arzthaf-
tungsrechts spielt. Dabei ist aufzuzeigen, dass die Kodifizierung der bisherigen 
Rechtsprechung in den §§  630a BGB aufgrund ihrer Praxisbezogenheit zu be-
grüßen ist und welche Probleme sich aus der fehlenden gesetzlichen Regelung 
des Arztvertrags im polnischen Recht ergeben. Zu den Grundaufgaben der 
Rechtsvergleichung gehört auch die Rückwirkung auf die nationale Gesetzge-
bung.31 Dies wird in dieser Arbeit berücksichtigt, indem Vorschläge de lege fe-
renda für das polnische Recht formuliert werden.

Einzugehen ist in dieser Arbeit auch auf die Frage, wie sich das Arztvertrags-
recht bzw. Arzthaftungsrecht auf der europäischen Ebene entwickelt. Eine der 
Aufgaben der Rechtsvergleichung ist nun die Entwicklung eines eigenen gemei-
neuropäischen Rechtssystems.32 Grundsätzlich konzentrieren sich die rechtsver-
gleichenden Analysen im Bereich des Medizinrechts auf die westeuropäischen 
Länder.33 Um ein europäisches Privatrecht schaffen zu können, ist es jedoch er-
forderlich, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der osteuropäi-
schen Rechtsordnungen zu untersuchen. Das wird hier realisiert, indem anhand 
der im Vergleich des deutschen und polnischen Arztvertragsrechts erzielten Er-
gebnisse die Rechtsentwicklung auf der europäischen Ebene analysiert und kri-
tisch gewürdigt wird.

www.wiwo.de/implantate-aus-polen-der-trend-zum-zahntourismus/8918990.html (letzter Zu-
griff: 10.10.2023).

31 Coing, NJW 1981, 2601 (2603); Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 
S.  15 ff.

32 Siehe dazu Kötz, JZ 2002, 257 (259 ff.).
33 Siehe etwa Gleixner-Eberle, Die Einwilligung in die medizinische Behandlung Minder-

jähriger; Ertel, Grundfragen des deutschen und italienischen Arzthaftungsprozesses im Ver-
gleich; Krocker, Die Haftung für ärztliche Behandlungsfehler bei Vorsorge, Diagnose oder 
Therapie in Deutschland, England und Frankreich; Hauberichs, Haftung für neues Leben im 
deutschen und englischen Recht.
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D. Beispiel der Arzneimittelanwendung 

Der Rechtsvergleich des deutschen und polnischen Arztvertragsrechts erfolgt am 
Beispiel der Arzneimittelanwendung. Die Patienten werden oft mit Arzneimit-
teln behandelt, die dem gleichen Zulassungsrecht oder Pharmakovigilanzrecht34 
unterliegen. Nicht selten werden im Rahmen der Behandlung Arzneimittel ange-
wendet, die über eine EU-weite Zulassung verfügen.35 Dies bietet die Möglich-
keit, zu veranschaulichen, ob auf die Effektivität der Behandlung neben dem 
Arzneimittelsicherheitsrecht auch die nationalen Regeln über die ärztlichen 
Pflichten bei der Behandlung Einfluss haben. 

Art.  1 Nr.  2 lit.  a) RL 2001/83/EG36 definiert den Begriff „Arzneimittel“ als alle 
Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die als Mittel mit Eigenschaften zur Hei-
lung oder zur Verhütung menschlicher Krankheiten bestimmt sind. Die Definition 
des Arzneimittelbegriffs umfasst nach Art.  1 Nr.  2 lit.  b) RL 2001/83/EG darüber 
hinaus alle Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die im oder am menschlichen 
Körper verwendet oder einem Menschen verabreicht werden können, um entwe-
der die menschlichen physiologischen Funktionen durch eine pharmakologische, 
immunologische oder metabolische Wirkung wiederherzustellen, zu korrigieren 
oder zu beeinflussen oder eine medizinische Diagnose zu stellen.37 Es handelt 
sich hier folglich nicht nur um Arzneimittel mit lediglich therapeutischem Cha-
rakter wie etwa Antibiotika, sondern beispielsweise auch um Schwangerschafts-

34 Dazu eingehend Kröll, Das europäische Arzneimittelrecht, S.  138 ff.
35 Gemäß Art.  3 Abs.  1 der VO (EG) Nr.  726/2004 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 30.04.2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und 
Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arz-
neimittel-Agentur ABl.  2004 Nr. L 136/1 darf ein unter den Anhang dieser VO fallendes Arz-
neimittel nur dann in der EU in den Verkehr gebracht werden, wenn zuvor von der Union eine 
Genehmigung für das Inverkehrbringen (d. h. eine Zulassung) erteilt wurde. In Nr.  1 des An-
hangs der VO (EG) Nr.  726/2004 sind Arzneimittel genannt, die mit Hilfe eines biotechnologi-
schen Verfahrens hergestellt werden. Dazu gehört beispielsweise der Impfstoff Nuvaxovid® von 
Novavax, siehe dazu Ambrosius/Klement, PharmR 2021, 119 ff.

36 RL 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 06.11.2001 zur Schaf-
fung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel, ABl.  2001 Nr. L 311/67. Ausführlich 
zum Begriff des Arzneimittels im europäischen Recht siehe Altschwager, Der Arzneimittelbe-
griff im deutschen, europäischen und US-amerikanischen Recht, S.  55 ff.

37 Zum europäischen Arzneimittelbegriff und zur Unterscheidung zwischen den Präsentati-
onsarzneimittel und Funktionsarzneimittel siehe R.-G. Müller, in: Kügel/Müller/Hofmann, 
AMG, §  2 Rn.  15 ff.; Fuhrmann, in: Fuhrmann/Klein/Fleischfresser, Arzneimittelrecht, §  2 
Rn.  1 ff.; Doepner, PharmR 2018, 116 ff. Siehe dazu auch die EuGH-Rechtsprechung EuGH 
C-227/82 – Van Bennekom, ECLI:EU:C:1983:354; EuGH C-140/07 – Hecht-Pharma, ECLI:EU: 
C:2009:2; EuGH C-319/05 – Kommission/Deutschland III, ECLI:EU:C:2007:678.
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verhütungsmittel, Narkosemittel, Oberflächen-Anästhetika und Röntgenkont-
rastmittel.38 

Grundsätzlich werden im Rahmen des Arztvertrags nur bereits zugelassene 
Arzneimittel in einem bestimmungsgemäßen Gebrauch angewendet. Diesbezüg-
lich gibt es aber Ausnahmen. Dazu gehört insbesondere der sog. individuelle 
Heilversuch bzw. das therapeutische Experiment, welches in dieser Arbeit analy-
siert wird. Zu unterscheiden ist dieses jedoch von den sog. klinischen Prüfun-
gen,39 welche in dieser Arbeit nicht behandelt werden. Diese stellen eine beson-
dere Form der medizinischen Forschung am Menschen dar und sind als Instru-
ment für die Feststellung von Unbedenklichkeit und Wirksamkeit von 
Fer tig arzneimitteln im Rahmen des Zulassungsverfahrens anzusehen.40 Die Pro-
blematik der klinischen Prüfungen ist auf der europäischen Ebene in der VO 
(EU) Nr.  536/2014 geregelt,41 im deutschen Recht gelten die §  40 ff. des Arznei-
mittelgesetzes (AMG) und im polnischen Recht die Art.  37a ff. des Gesetzes 
Pharmarecht, d. h. diesbezüglich gelten Sondervorschriften, welche nicht Gegen-
stand dieser Arbeit sind.42

Bei der Arzneimittelanwendung spielen auch weitere Akteure eine Rolle. 
Dazu gehören insbesondere die pharmazeutischen Unternehmer, die Apotheker 
oder Krankenhäuser.43 Der Arzt ist allerdings die Schlüsselfigur der Arzneimit-

38 Vgl. Götting, LMuR 2005, 66 (70). 
39 Zur Abgrenzung der medizinischen Forschung von der klinischen (ärztlichen) Praxis sie-

he Taupitz, in: Deutsch et al., Die klinische Prüfung in der Medizin, S.  139 (143).
40 Vgl. Lipp, in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, XIII Rn.  66; Lippert, MedR 2016, 773; 

Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, Rn.  1681. Siehe auch Franken, in: Fuhrmann/Klein/Fleisch-
fresser, Arzneimittelrecht, §  12 Rn.  1 ff.

41 VO (EU) Nr.  536/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.04.2014 über 
klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur Aufhebung der RL 2001/20/EG, 
ABl.  2014 Nr. L 158/1.

42 Zum Vergleich des polnischen und deutschen Rechts der klinischen Prüfungen im Hin-
blick auf die Einwilligung unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Rechts 
siehe Szutowska-Simon, Wille und Einwilligung im Probandenschutzsystem, passim.

43 Zur Haftung des pharmazeutischen Unternehmers im deutschen Recht siehe etwa 
Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, Rn.  1895 ff.; G. Wagner, MedR 2014, 353 ff.; Jenke, Haftung 
für fehlerhafte Arzneimittel und Medizinprodukte, S.  28 ff.; Koyuncu, Das Haftungsdreieck, 
S.  45 ff.; im polnischen Recht siehe Bagińska/Wałachowska, in: Bagińska, SPM Bd.  5, Kap. 
XV Rn.  1 ff. Zur Haftung des Apothekers im deutschen Recht Hofer, Die Haftung des Apothe-
kers, passim; A. Zimmermann/Adrych–Brzezińska, Farm Pol, 2015, 71 (12), 777 ff.; dies., Farm 
Pol, 2017, 73 (11), 692 ff.; Kiełbus/Bujny, Aptekarz Polski, 24 (2e), 2008, 22 ff.; Wąsik, Prok. i 
Pr. 2021/2, 46 ff. Zur Krankenhaushaftung im deutschen Recht siehe etwa Pflüger, Kranken-
haushaftung und Organisationsverschulden, passim; Gaidzik/Weimer, in: Huster/Kaltenborn, 
Krankenhausrecht, §  15 Rn.  1 ff.; im polnischen Recht Filar et al., Odpowiedzialność lekarzy i 
zakładów opieki zdrowotnej, S.  49 ff.
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teltherapie.44 Seine Aufgabe ist die Durchführung der Anamnese, der Diagnose, 
der Therapie und gegebenenfalls der Nachsorge, d. h. dieser ist für die standard-
gerechte und sichere Arzneimittelanwendung im Rahmen der mit dem Patienten 
bestehenden Partnerschaft verantwortlich.45 Daher konzentriert sich diese Arbeit 
nur auf die Person des Arztes.

E. Begriffsbestimmungen

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Arztvertrag. Hinzuweisen ist 
allerdings darauf, dass sich im Buch 2. Abschnitt 8. Titel 8. BGB der Untertitel 
2. befindet, welcher die amtliche Überschrift „Behandlungsvertrag“ trägt. Der 
Behandelnde ist nach §  630a Abs.  1 BGB derjenige, welcher die medizinische 
Behandlung eines Patienten zusagt. Diese Definition beschränkt sich nicht nur 
auf Ärzte, die §§  630a ff. BGB finden allerdings freilich auch auf den Arztvertrag 
Anwendung.46 Wenn hier der Begriff des Behandlungsvertrags bzw. des Behan-
delnden verwendet wird, ist damit der Arztvertrag bzw. der Arzt gemeint. 

Im polnischen Recht existiert wiederum der Terminus des Vertrags über medi-
zinische Dienstleistungen.47 Dieser und der Begriff des Behandlungsvertrags 
werden hier wechselseitig benutzt, gemeint ist jedoch das vertragliche Verhältnis 
zwischen dem Arzt und dem Patienten. 

Die Zahnheilkunde ist ein spezieller Zweig der Heilkunde,48 d. h. auch der 
Zahnarzt übt mit seiner Tätigkeit Dienste höherer Art aus, welche als Heilbe-
handlung anzusehen sind.49 Dies bedeutet, dass die besondere Partnerschaft 
ebenfalls zwischen dem Patienten und dem Zahnarzt besteht. Die im Folgenden 
dargestellte Untersuchung wird folglich nicht nur die Verträge des Patienten mit 
dem Arzt umfassen, sondern auch die Zahnarztverträge und die sich daraus erge-
benden Pflichten des Zahnarztes. Aus Gründen der Einfachheit wird in dieser 
Arbeit allerdings grundsätzlich nur der Begriff des Arztes verwendet.

44 So bereits Koyuncu, Das Haftungsdreieck, S.  88.
45 Koyuncu, Das Haftungsdreieck, S.  1–2. 
46 Siehe dazu Spickhoff, in: Spickhoff, Medizinrecht Kommentar, §  630a BGB Rn.  23 ff.; 

Katzenmeier, in: BeckOK-BGB, 62. Ed., §  630a Rn.  59 ff.; G. Wagner, in: MüKo-BGB, 8.  Aufl., 
§  630a Rn.  24 ff.; Voigt, in: Dauner-Lieb/Langen, BGB Schuldrecht, §  630a Rn.  2 ff.

47 Siehe etwa Nesterowicz, in: Katner, SPP Bd.  9, Kap. IV Rn.  7; Borysiak/Gąska, in: Bosek, 
PrPacjRPPU. Komentarz, Art.  8 Rn.  10; Dyszlewska-Tarnawska, in: Ogiegło, ZawLekU. Ko-
mentarz, Art.  30 Rn.  13.

48 So bereits RGZ 66, 143 (152).
49 Vgl. BGH NJW 1975, 305 (306); BGH NJW 2011, 1674.
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F. Gang der Untersuchung

Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Nach der Einleitung (Kap.  1) folgt die 
Untersuchung der deutschen Rechtslage (Kap.  2). In diesem Teil der Arbeit wird 
zunächst auf die Frage des Rechtsverhältnisses zwischen dem Arzt und dem Pa-
tienten eingegangen. Im nächsten Schritt werden die in den §§  630a ff. BGB 
geregelten ärztlichen Pflichten behandelt. Hierbei werden die Konsequenzen der 
Nichtbeachtung dieser Pflichten berücksichtigt. In Kap.  3 wird sodann die polni-
sche Rechtslage untersucht. Dieses Kap. beginnt ebenfalls mit der Problematik 
des Rechtsverhältnisses zwischen dem Arzt und dem Patienten. Untersucht wird 
hier zudem, ob das polnische Recht solche Pflichten des Arztes kennt, welche 
den in den §§  630a ff. BGB kodifizierten ärztlichen Pflichten entsprechen wür-
den. Dabei sind die Probleme zu benennen, welche sich aus der fehlenden Kodi-
fizierung ergeben und welche daher in der Rechtsprechung und in der Literatur 
umstritten sind. Berücksichtigt wird auch die Frage, welche Folgen sich aus der 
Verletzung ärztlicher Pflichten ergeben. Anschließend werden in Kap.  4 die deut-
sche und polnische Rechtsordnung verglichen. Auf dieser Grundlage wird in 
Kap.  5 auf die bisher im Rahmen der Europäischen Union erfolgte Entwicklung 
des europäischen Arztvertragsrechts bzw. Arzthaftungsrechts eingegangen. Be-
sondere Beachtung wird hier der Entwurf eines Gemeinsamen Referenzrahmens 
für das Europäische Privatrecht (Draft Common Frame of Reference, DCFR) 
finden. 

Die Arbeit endet mit einer Stellungnahme und Vorschlägen de lege ferenda für 
das polnische Recht (Kap.  6). Diese beziehen sich insbesondere auf den in Kap.  4 
dargestellten Rechtsvergleich. Berücksichtigt werden auch die Erkenntnisse, 
welche aus der Analyse des europäischen Rechts folgen.



Kapitel 2 

Rechtslage in Deutschland

 A. Rechtsverhältnis zwischen Arzt und Patient

Der Patient schließt mit dem Arzt einen Vertrag ab, typischerweise einen Be-
handlungsvertrag, der seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der 
Rechte von Patientinnen und Patienten (Patientenrechtegesetz; PatRG) in den 
§§  630a ff. BGB geregelt ist.1 Das bedeutet also, dass die Behandlung des Pati-
enten durch den Arzt im Rahmen eines Schuldverhältnisses erfolgt, aus dem sich 
Rechte und Pflichten, sowohl des Behandelnden, als auch des Patienten, erge-
ben.2 Der Behandlungsvertrag, welcher privatrechtlicher Natur ist, basiert auf 
der Privatautonomie.3 Die Privatautonomie – als ein das Zivilrecht prägender 
Begriff4 – wird in der deutschen Dogmatik des Schuldrechts als „das Prinzip der 
Selbstgestaltung der Rechtsverhältnisse durch den einzelnen nach seinem Wil-
len“5 definiert. Die Parteien können folglich das Rechtsverhältnis, das zwischen 
ihnen besteht, selbst gestalten bzw. zu einem typischen Vertragsinhalt Sonderab-
reden treffen.6 

Das deutsche Krankenversicherungsrecht ist durch das sich aus der Historie 
entwickelte duale Krankenversicherungssystem gekennzeichnet. Man unter-
scheidet hier zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung.7 
In der Rechtsprechung des BSG und teilweise in der Literatur besteht die Auffas-
sung, dass dem Arzt-Patienten-Verhältnis im Bereich der gesetzlichen Kranken-
versicherung eine öffentlich-rechtliche Beziehung zugrunde liegt.8 Zudem wird 

1 Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, Rn.  103; Lipp, in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, 
III Rn.  1–2; Rehborn, GesR 2013, 257.

2 Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, Rn.  101; vgl. auch G. Wagner, in: MüKo-BGB, 8.  Aufl., 
§  630a Rn.  1.

3 Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, Rn.  101.
4 Musielak, JuS 2017, 949.
5 Flume, BGB AT II, §  1, 1.
6 Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht, Rn.  101, 105; Lipp, in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, 

III Rn.  29; vgl. auch Katzenmeier, in: BeckOK-BGB, 62. Ed., §  630a Rn.  189–192.
7 Sodan, in: Sodan, KrankenVersR-HdB, §  1 Rn.  1.
8 BSG NJW 1972, 359 (360); BSG NJW 1986, 1574 (1576); BSG NZS 2016, 63; Krauskopf, 

in: FS Lange, S.  523 (536); Schnapp, NJW 1989, 2913 (2916–2917); siehe auch Hauck, NJW 



Sachregister

Allgemeines Persönlichkeitsrecht 119–121, 
147 

Anwendungssicherheit 32–33, 324
Arzneimittelsicherheit 28, 32-33, 324–326
Arztbrief 158
Aufklärung „im Großen und Ganzen“  

125–126, 148 
Aufklärungsfehler 89, 98–99, 147–149, 354 
Aufklärungsverzicht 138, 145, 283, 338
Außenseitermethode 37, 42–43, 50, 53–54, 

137, 160, 337

Bagatellarzneimittel 111
Behandlungsfehler 19, 26–27, 36, 40, 46–49, 

51–55, 60, 62, 65, 80, 82, 86–88, 91, 170, 
173, 199, 210–211, 228, 248, 301, 341, 
348–349, 354, 356

Berufsethik 200–201, 209–210, 251–253
Beweislast 18, 65, 118, 122, 149, 163, 216, 

225–227, 233–234, 286–287, 291, 
354–356 

Beweislastumkehr 66–67, 170–171, 341, 356 
Beweisverwendungsverbot 97–98 

Compassionate Use 41–42, 115, 207–209 

Diagnose 14, 48, 54–55, 96–97, 135, 213, 
269

Diagnoseaufklärung 134–135
Diagnosefehler 48, 51–52, 67, 96–97, 

212–213, 301
Dokumentationsmangel 153–154, 170–172, 

175–176
Dokumentationsversäumnis 301, 340–341
Draft Common Frame of Reference, 327–328 
Dringlichkeit 29, 83, 132, 336
Dritte(r) 59, 72–73, 84, 100, 221–222, 

238–239

Ehre 243, 259
Einsichtnahme 153, 294–295, 340
Einwilligung 118–123, 256–266, 338–340, 

351–353
Einwilligungsfähigkeit 122–123, 260–261, 

338–339
Einwilligungsunfähigkeit 122–123, 139–140, 

265–266, 281, 339
Empfehlungen 27, 194–195, 199
Erfahrung 202, 226, 228
Erfolgsaussichten 127, 132, 223
Ethikkodex 192–194, 200–201, 209–210, 

228, 250–252

Facharztstandard 16–17, 35–37, 53, 102, 
332

Fachinformation 28–30 
Fahrtüchtigkeit 85
Fehleroffenbarungspflicht 89–95, 252–253
Fernbehandlung 141–142
Festbetrag 106–107
Fortbildung 31, 33–35, 193
Freiheit 243, 259

Gemeinschaftskodex für Humanarzneimittel  
324

Gesetzliche Krankenversicherung 11, 
100–101, 104–105

Gespaltener Krankenhausvertrag 13
Gesundheitsschädigung 153, 176, 221, 

234–238, 245
Gewissheit 128, 225–226
Grobe Fahrlässigkeit 71, 211–212, 217–218
Grober Behandlungsfehler 24, 27, 65–66, 

86, 170–171 
Grundaufklärung 148
Gruppenpraxis 189



402 Sachregister

Homöopathie 43–44, 137, 209–210
Hypothetische Einwilligung 149–150, 

287–289, 354

Immaterieller Schaden 60–61, 221–222, 
234–238, 241–242, 244, 289–290, 301, 
342–343

Impfstoff 127
Individuelle Gesundheitsleistungen 101, 

109–111
Individueller Heilversuch 37–39, 159–160 

Kausalität 57, 62–67, 70–71, 171, 216, 
218–219, 224–227, 285, 341

Klinische Prüfung 38–39, 112–113
Kodifizierung 4, 346–347, 350–351
Körperverletzung 118–121, 147, 221, 

234–238, 245–246
Körperverletzungsdoktrin 118–119
Kosten 99, 253–256

Leistungserbringer 183–188
Leitlinien 21–24, 194–195
Lifestyle-Arzneimittel 110–111

Medizinischer Fehler 210–213
Medizinisches Experiment 204–206, 266, 

276–277, 299
Medizinisches Versorgungszentrum 13
Mitverschulden 54, 61–62, 76
Mitwirkungsobliegenheit 74–77, 246–248
Multimedikation 52
Mündlich 140–141, 279

Nachfrage 91–93, 340
Nationaler Gesundheitsfonds 183–188, 216, 

253
Nebenleistungspflicht 151–154
Neue Behandlungsmethode 45–46 
Nichterfüllung 235–236, 284

Off-Label-Use 32, 39–41, 53, 74, 112–115, 
132, 206–207, 334

Organisationsfehler 49–50, 88, 212
Organisationsverschulden 232–233
OTC-Präparate 115–117

Packungsbeilage 30–31, 137–139, 197, 277
Partnergesellschaft 189–190 
Partnerschaft 75, 80
Partnerschaftsgesellschaft 13
Paternalistisch 136, 273, 249–350
Patientenakte 152–153
Patientenrechte 97, 192, 240–241, 289
Patientenrechte-RL 325–326
Pharmaceutical informed consent 138
Placebo 44–45, 136
Prima-facie-Beweis 63–64, 225–227, 

233–234
Principles of European Contract Law 327
Private Krankenversicherung 11, 188
Privatpatient 26, 101
Produkthaftungs-RL 324
Prüfpräparat 205

Res-ipsa-loquitur-Prinzip 234
Richtlinien 24–27, 99, 110, 112
Risikoaufklärung 128–134, 271–274

Schriftlich 104, 279
Schutzzweck der Norm 57, 148
Selbstbestimmung 78, 120, 144, 147, 243, 

288–289
Selbstbestimmungsaufklärung 78, 82–83, 

89, 124–136, 166–168, 248, 335
Sprache 30, 143
Strafrecht 97, 118, 121, 285–286
Summary of Product Characteristics 28, 197

Telemedizin 142, 326
Teleologische Auslegung 89, 167
Textform 103–104, 141
Therapeutische Aufklärung 79–83, 

161–165, 248–250, 335
Therapeutisches Experiment 204–208, 276, 

281
Therapiefreiheit 35, 38
Therapiehinweise 25
Therapieleitlinien 21–22
Totaler Krankenhausvertrag 13–14 

Übernahmeverschulden 49, 333
Unaufschiebbarkeit 144–145



403Sachregister

Ungewissheit 132, 253
Unlicensed Use 41–42, 115
Unterlagen 141, 154, 336–337
Unterlassen 47, 170–171, 211–212, 219, 

225, 243, 247, 249, 285, 301

Verlaufsaufklärung 135–136
Verordnungen 196
Vertrag zugunsten Dritter 11–12, 185–188, 

215–216, 329–330 
Vorsatz 58, 217–218, 229

Wirtschaftliche Information 99–104, 168
Wissensvorsprung 100, 154

Zulassung 28, 32, 39–41, 111, 132
Zuzahlungspflicht 107–108


	Cover
	Titel
	Vorwort��������������
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis����������������������������
	Kapitel 1: Einführung����������������������������
	A. Problemstellung�������������������������
	B. Begründung der Länderauswahl��������������������������������������
	C. Das Ziel der Untersuchung�����������������������������������
	D. Beispiel der Arzneimittelanwendung��������������������������������������������
	E. Begriffsbestimmungen������������������������������
	F. Gang der Untersuchung�������������������������������

	Kapitel 2: Rechtslage in Deutschland�������������������������������������������
	A. Rechtsverhältnis zwischen Arzt und Patient����������������������������������������������������

	Sachregister�������������������




Prinect PDF Report 21.10.019 - 1 - 23.02.2024 06:53:18


Dokument-Übersicht
Dateiname: Woclaw_Umbruch.pdf
Titel: -
Anwendung: Adobe InDesign 18.5 (Macintosh)
Erstellt mit: Adobe PDF Library 17.0
Verfasser: -
Erstellt am: 22.02.2024 12:07:16
Geändert am: 22.02.2024 12:07:35
Dateigröße: 3.5 MByte / 3555.3 KByte
Trapped: Nein
Output-Intent: -
PDF/X Version: -
PDF-Version: 1.4
Anzahl Seiten: 403
Medien-Rahmen: 161.00 x 238.00 mm
Endformat-Rahmen: 155.00 x 232.00 mm


Zusammenfassung Fehler Warnung Korrigiert Info
Dokument - - - -
PDF/X - - - -
Seiten - - 403 5
Farben - - - -
Schriften - - 13 282
Bilder - - - -
Inhalt - - - -


Seiten
Seiteninhalt ist leer (Seite 10,182,302,322,344)
Endformat-Rahmen ist nicht direkt gesetzt oder identisch zum Medien-Rahmen (Seite 


1-403)
Schriften


TimesNewRomanPSMT: Schriftzeichen ist fehlerhaft definiert #192 (Seite 183-186,188,
194-198,205,207-208,210-211,219-223,228,230,235,243,245-246,251,260,264,269,277,
280,285-286,294-295,345,357-358,360-362,364-369,372-375,377-380,382-389,391,
394-395,397-399)


TimesNewRomanPS-ItalicMT: Schriftzeichen ist fehlerhaft definiert #90 (Seite 7-8,185,
191,197,199-200,203-204,206-208,210,212-214,216,227-233,236,245-246,248-249,254,
257-258,267-268,272,279,286-288,292-296,359,361-362,366,373,375-376,380,397)


TimesNewRomanPS-BoldMT und TimesNewRomanPSMT haben dieselbe eindeutige 
Kennung


TimesNewRomanPS-BoldMT und TimesNewRomanPSMT-SC700 haben dieselbe 
eindeutige Kennung


TimesNewRomanPS-BoldMT und TimesNewRomanPS-ItalicMT haben dieselbe 
eindeutige Kennung







Prinect PDF Report 21.10.019 - 2 - 23.02.2024 06:53:18


Sonstige Informationen
Verwendete Einstellungen: Gulde_Standard


Farbseparationen: 1
Black


Seite 1 - 9
Seite 10
Seite 11 - 181
Seite 182
Seite 183 - 301
Seite 302
Seite 303 - 321
Seite 322
Seite 323 - 343
Seite 344
Seite 345 - 403


Farbräume
DeviceCMYK


Schriften: 19
TimesNewRomanPS-BoldMT TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPS-ItalicMT (14x)


TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPS-ItalicMT TrueType (CID) / Identity-H / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPSMT TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPSMT TrueType (CID) / Identity-H / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPSMT-SC700 TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe





